
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appell an die Vertreter der Länder im Bundesrat 
 
Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift, 
über die der Bundesrat am 18. September 2020 abstimmen soll, enthält Regelungen zur 
Ausweisung von mit Nitrat belasteten Gebieten und von eutrophierten Gebieten.  
 
Zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten Gebieten sehen wir im Entwurf Fort-
schritte. Das Bemühen ist erkennbar, belastete Gebiete genauer einzugrenzen und die Ver-
ursacher der Belastungen zu identifizieren. Damit kommt die Bundesregierung einer wesent-
lichen Forderung der Bauernproteste vom Herbst letzten Jahres zumindest ansatzweise 
nach. Weitere Präzisierungen im Sinne eines zielgenauen Grundwasserschutzes erhoffen 
wir uns durch die vielen Gerichtsverfahren, die von Berufskollegen angestrengt wurden und 
werden. Wir betonen noch einmal, dass wir dem Schutz des Grundwassers einen hohen 
Stellenwert einräumen und uns nur gegen die aufgrund der Düngeverordnungen 2017 und 
2020 bisher praktizierte pauschale Herangehensweise wehren. 
 
Begründung für die Zustimmung des Bundesrates zur höchst umstrittenen Düngeverordnung 
am 27. März 2020 war die Eilbedürftigkeit aufgrund EuGH-Urteil zur Umsetzung der Nitrat-
richtlinie, demzufolge Deutschland im Falle der Nichtzustimmung erhebliche Strafzahlungen 
gedroht hätten.  
 
Zur Ausweisung von eutrophierten Gebieten ist im Entwurf ein Abschnitt 3 eingefügt, 
der in überhaupt keinem Zusammenhang mit der Nitratrichtlinie und mit dem Urteil des EuGH 
zur Umsetzung der Nitratrichtlinie steht. In diesem Abschnitt geht es nämlich nicht um Nitrat-
belastungen, sondern um Phosphorbelastungen. Die darin vorgesehene schematische Ein-
stufung von Oberflächengewässern und deren Einzugsgebieten mit regional unterschiedlichen 
Grenzwerten ist in sich widersprüchlich und wird nicht weiter begründet. Während in mensch-
lichen Siedlungen über Fäkalien, Wasch- und Spülmittel große Mengen phosphorhaltiger Ab-
fälle entstehen, ist Phosphor für die Landwirtschaft ein wertvoller Dünger. Wie sich Phosphor 
aus landwirtschaftlichen Quellen in Boden und Wasser verhält bzw. in welchem Umgang Ein-
träge vorliegen, wurde bislang noch kaum untersucht. Die mit dem Abschnitt 3 verbundene 
pauschale Schuldzuweisung an die Landwirtschaft ist deshalb absurd. Eine Verabschiedung 
ohne konkreten Anlass und ohne die Eilbedürftigkeit aufgrund EuGH-Urteil wäre ein Schlag 
ins Gesicht aller konstruktiven Berufskollegen, die sich im Dialog mit Politik und Gesellschaft 
um vernünftige Lösungen bemühen.  
 
Deshalb bit ten wir Sie herzl ich darum, sich dafür einzusetzen, dass der kom-
plette Abschnitt  3 aus dem Entwurf der Al lgemeinen Verwaltungsvorschrif t  
ersatzlos gestr ichen und die Ausweisung von eutrophierten Gebieten zunächst 
wissenschaft l ich sauber aufgearbeitet und breit  diskutiert wird, bevor Festle-
gungen getroffen werden. 
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